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	Antrag (Rezeptur)
	DVGW-Vorgangs-Nr.:
	     

	
	
	(wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt)


an die DVGW CERT GmbH, Bonn zur
	|_|	Erteilung (E) …
|_|	Erweiterung (R) …
|_|	Änderung (A) …
|_|	Umschreibung (U) …
|_|	Verlängerung (V) …
	….	zur Überprüfung der Rezeptur bzw. der Zusammensetzung gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2024/367 (EU-Positivlisten)

	
	

	Registriernummern betroffener Konformitätsbestätigungen (sofern zutreffend):
	     



Erläuterungen
	(E) Erteilung 
	Erstausstellung eines Zertifikats

	(R) Erweiterung 
	Ergänzung oder Reduzierung eines Zertifikats um weitere Produkttypen, Modelle oder Vertreiber

	(A) Änderung 
	Neuausstellung eines Zertifikats unter Beibehaltung der erteilten Registriernummer aufgrund zertifizierungspflichtiger Änderungen der Unternehmens- bzw. Produktdaten, die eine Produktprüfung bedingen

	(U) Umschreibung 
	Neuausstellung eines Zertifikats unter Beibehaltung der erteilten Registriernummer aufgrund nicht zertifizierungspflichtiger Änderungen der Unternehmens- bzw. Produktdaten, die keine Produktprüfung bedingen (z.B. Änderung des Firmennamens oder des Produktnamens)

	(V) Verlängerung
	Verlängerung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zertifikats unter Beibehaltung der erteilten Registriernummer



Die Überprüfung dient zum Abgleich der Rezeptur mit den entsprechenden EU-Positivlisten und zur Identifizierung relevanter Stoffe und Parameter, die in Migrationswässern zu bestimmen sind.

	Firma, Anschrift (bitte zutreffendes ankreuzen):
	A
	Z
	R
	F

	[bookmark: Text72]     
	|_|
	|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen26]|_|
	|_|

	[bookmark: Text73]     
	|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen31]|_|
	|_|

	     
	|_|
	|_|

	     
	|_|

	A - Antragsteller1)
	Z - Zertifikatinhaber1) (Hersteller)
	R - Rechnungsempfänger1)
	F – Fertigungsstätte



1)	Es ist nur ein Antragsteller, ein Zertifikatinhaber und ein Rechnungsempfänger zulässig.

	Ansprechpartner beim Antragsteller:

	Name:
	     
	E-Mail des
Zertifikatsempfängers:
	     

	Tel.:
	     
	E-Mail des
Rechnungsempfängers:
	     

	
	
	
Ust-IdNr.:
	     



	1.	Material / Werkstoff
	|_|
	Organische Materialien

	
	|_|
	Zementgebundene Werkstoffe

	
	[bookmark: Kontrollkästchen20]|_|
	Emails, Keramische Werkstoffe und andere
anorganische Materialien (einschließlich Glas)

	Material-/ Werkstoffbezeichnung
	     

	Farbe des Materials / Werkstoffs
	     

	Handelsname
	     



	Verwendungszweck
	     

	
	z. B. Additiv als Farbstoff oder Füllstoff; Harz/Härtungsmittel für Beschichtungen; peroxidische Vernetzungsmittel, Initiatoren; Stabilisatorgemisch; Granulat für Kunststoffe



	Variationen
	     



Prüftemperatur gemäß dem DB (EU) 2024/368
	|_|
	Kaltwasser (23 °C ± 2 °C)
	|_|
	Warmwasser (60 °C ± 2 °C)
	|_|
	Heißwasser (85 °C ± 2 °C)



2.	Prüfstelle2)
	     


2) gemäß Laborliste, Spalte „Prüfbereich, EU-DWD“

3.	Dokumentation des Ergebnisses
	|_|
	Konformitätsbestätigung der Rezeptur (Gültigkeit: 5 Jahre)


Unabhängig von der Ausstellung einer Konformitätsbestätigung wird das Ergebnis der Rezepturbewertung und die Anzahl der rezepturspezifischen Einzelstoffanforderungen unter Nennung des Aktenzeichens von den benannten Rezepturbewertern an den Antragsteller und die DVGW CERT GmbH übermittelt.

4.	Ergänzende Informationen und Erläuterungen:
	     



	Wichtige Hinweise zum Zertifizierungsverfahren:
Grundlage des beantragten Zertifizierungsverfahrens ist die aktuelle Geschäftsordnung der DVGW CERT GmbH zur Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens EU-Trinkwasserrichtlinie 2020/2184 und Delegierter Verordnung (EU) 2024/370. Für die Zertifizierung, Registrierung, Rezertifizierung, Erweiterung, Änderung, Umschreibung und Zertifikatausstellung gilt die zum Zeitpunkt des Antragseingangs (Datum Posteingang) gültige Entgeltliste. Für die zum 1. Januar eines Kalenderjahres gültigen und ausgesetzten Zertifikate wird eine jährliche Registrierungspauschale erhoben.
Eventuelle Rechnungsbeanstandungen sind in schriftlicher Form zusammen mit dem Reklamationsgrund innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung der Rechnung mitzuteilen. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Zertifizierungsverhältnis zur DVGW CERT GmbH ist Bonn. Die deutsche Sprache in den Dokumenten ist verbindlich. Dies schließt mehrsprachige Dokumente und Kopien von Dokumenten ohne deutsche Sprachfassung ein.
Das Verfahren zur Konformitätsbewertung beginnt mit der Antragstellung des Auftraggebers bei der DVGW CERT GmbH. Die Durchführung produktbezogener Prüfungen erfolgt anschließend in einem gesonderten Auftragsverhältnis zwischen Antragsteller und einer akkreditierten und an die DVGW CERT GmbH vertraglich für die EU-DWD gebundenen Prüfstelle. 
Wird die Qualitätssicherungsmaßnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen durchgeführt, so wird 3 Monate nach erfolglosem Ablauf der Überwachungsfrist das Zertifikat ausgesetzt, bis eine positive Qualitätssicherungsmaßnahme nachgewiesen wird, längstens jedoch für 3 Monate. Nach erfolglosem Ablauf einer weiteren Frist von 3 Monaten nach Aussetzung des Zertifikats wird das Zertifikat unwiderruflich zurückgezogen. Die DVGW CERT GmbH haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die durch die Aussetzung oder Zurückziehung von Zertifikaten entstehen.
Der Antrag auf Erteilung einer Rezepturbewertung wird nach Vorlage der im Antrag geforderten Dokumente, von der DVGW CERT GmbH innerhalb von vier Wochen bestätigt und eine Vorgangsnummer zugeteilt. Bei Unklarheiten erhält der Antragsteller spätestens nach vier Wochen einen Zwischenbescheid. Das Zertifizierungsverfahren beginnt mit der Auftragsbestätigung durch die DVGW CERT GmbH, vorbehaltlich der Notifizierung für das beantragte europäische Verfahren. Nach Annahme des Antrags (Auftragsbestätigung mit gültiger Vorgangsnummer) durch die DVGW CERT GmbH beginnt das Zertifizierungsverfahren. Der (antragstellende) Zertifikatinhaber verpflichtet sich, keine Prüfung bei einer Prüfstelle durchführen zu lassen, die in irgendeiner Weise bei der Entwicklung, Konstruktion oder in anderer Weise beratend für das Produkt tätig war. Er verpflichtet sich außerdem, keinerlei Werbeaussagen oder sonstige öffentliche Aussagen über Ergebnisse oder Zwischenergebnisse des Prüfverfahrens zu machen, bevor ihm der Abschluss des Zertifizierungsverfahrens von der DVGW CERT GmbH mitgeteilt wurde. 
Dem Antrag ist der Nachweis über den Gegenstand des Unternehmens (Zertifikatinhabers) beizufügen. Als Nachweis gilt z.B. der Eintrag in das Handelsregister (bei ausländischen Unternehmen ein vergleichbarer rechtlicher Nachweis). Der Antragsteller bzw. der potenzielle Zertifikatinhaber ist der für die Zertifizierungsstelle (oder die DVGW CERT GmbH) relevante Vertragspartner in allen Angelegenheiten des beantragten Zertifizierungsverfahrens. Der Zertifikatinhaber ist voll verfügungsberechtigt über die ausgestellten Zertifikate und übernimmt alle Rechte und Pflichten im Sinne der anwendbaren Geschäftsordnung. Für Vertreiber wird ein gesondertes Zertifikat mit eigenständiger Registriernummer ausgestellt. Für weitere Sprachausführungen von Zertifikaten, neben der englisch/deutschen Sprachausführung, werden nach Aufwand berechnet.
Hat die DVGW CERT GmbH ein Zertifikat bzw. eine Prüf- oder Konformitätsbescheinigung ausgestellt, so verpflichtet sich dessen Inhaber, jede Änderung die Einfluss auf die zertifizierungsrelevanten Eigenschaften der Rezeptur, sowie jede Änderung des Firmennamens und der Firmenanschrift unverzüglich der DVGW CERT GmbH mitzuteilen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so entfällt die Berechtigung zum Führen der entsprechenden Zertifizierungs- bzw. Konformitätszeichen. Die Verwendung der für eine Rezeptur zutreffenden Zertifizierungs- bzw. Konformitätszeichen ist nur in der von der DVGW CERT GmbH vorgegebenen Form und nur für die zertifizierten Rezepturen gestattet. Für die Nutzung der Zertifizierungs- bzw. Konformitätszeichen gelten die aktuellen Lizenzbestimmungen der DVGW CERT GmbH.



Der Antragsteller sichert mit Unterzeichnung des Antrags zu, dass für das/die beantragte(n), Zertifizierungsverfahren und die aktuelle Rezeptur kein Antrag zu demselben Zertifizierungsverfahren bei einer anderen benannten Stelle besteht oder bestanden hat und eine Zertifizierung nicht von einer anderen benannten Stelle abgelehnt wurde. Ferner wird versichert, dass nach vorliegendem Kenntnisstand von der Rezeptur keine Patent- oder Urheberrechtsverletzungen ausgehen. Die Ausstellung von Zertifikaten gemäß der Richtlinie (EU) 2020/2184 ist nach der Gültigkeit der delegierten Verordnung (EU) 2024/370 ab Januar 2027 möglich.
	|_|
	Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.


	|_|
	Ich willige ein, regelmäßig interessante Informationen zu Produkten und Neuigkeiten, z. B. Informationen zu neuen Services, Gesetzesupdates, Einladungen zu Events, Cross- & Up Selling Angebote per E-Mail, Telefon oder Brief zu erhalten. Meine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 






[bookmark: Text53]     	     	     
Ort/Datum	Stempel / Unterschrift/Antragsstellende	(Titel) Vorname, Name in Druckbuchstaben
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